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Fraktion LINKE + GAL 
in der Bürgerschaft 
der Hansestadt Lübeck

► Nr.  2023/12437-04-01
öffentlich

Lübeck, 28.09.2023

Antrag 

Bearbeitung: Katja Mentz (E-Mail: katja.mentz@luebeck.de Telefon: 122-1067)

AT Fraktion LINKE & GAL: Haushaltsbegleitbeschluss zum Haus-
halt 2024, VO/2023/12437
Beratungsfolge:
Datum Gremium Status Zuständigkeit

28.09.2023 Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck Öffentlich  

Antrag:

1. Zur Steigerung der Einnahmen werden folgende Maßnahmen beschlossen:

a) Die Parkgebühren auf städtischen Flächen werden um 20 % erhöht
 

b) Eine mit Übernachtungen verbundene Bettensteuer /Kulturabgabe wird zum 
1.1.2024 in Lübeck eingeführt. Der Wegfall der Kurabgabe für den Kurbetrieb Tra-
vemünde wird durch die Einnahmen kompensiert.

2. Die Ausstattung des öffentlichen Raumes der Hansestadt Lübeck mit 
Abfallsammelbehältern (VO/2023/12289) wird nicht innerhalb von drei Jahren 
umgesetzt. Die geplanten jährlichen Kosten in Höhe von 658.100 EUR (über die 
Gesamtlaufzeit 1.974.300 EUR) werden somit nicht im Haushaltsplan vorgesehen, 
bzw. erheblich reduziert. Es werden immer nur dort neue Abfallbehälter aufgestellt, 
wo ein Behälter fehlt, ergänzt oder ersetzt werden muss.

3. Kinder und Jugendliche erhalten kostenfreien Eintritt in Museen und Theater 
bis zum Ende ihrer Ausbildung/ihres Studiums. Die haushalterische Ordnung ist 
herzustellen.

4. Kinder und Jugendliche mit Wohnsitz, Kita- oder Schulplatz in Lübeck können den 
ÖPNV bis zum Ende ihrer Ausbildung /ihres Studiums kostenfrei nutzen. Die 
haushalterische Ordnung ist herzustellen.

5. Kinder und Jugendliche mit Wohnsitz, Kita- oder Schulplatz in Lübeck erhalten in den 
Sommerferien bis zum Ende ihrer Schulausbildung in den Hallen- und Freibädern 
kostenfreien Eintritt. Die haushalterische Ordnung ist herzustellen.

6. Folgende Personalstellen werden geschaffen, haushalterisch geordnet und 
intern sowie extern ausgeschrieben:

6.1  Zusätzlich 0,75 Stellenanteil für das Change-Management, FB 1

6.2  Zusätzlich 2 Personalstellen in Vollzeit für Schulsozialarbeit, FB 4

6.3  Zusätzlich 1 weitere Personalstelle in Vollzeit für Kinder- und Jugendbeteiligung, 
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FB 4

6.4  Für die Umsetzung des MAKS:
a. 2 Personalstellen in Vollzeit im Bereich Energiemanagement für städtische 

Gebäude mit Fokus Klimaschutz, FB 5
b. 0,5 Personalstellen für die Erarbeitung von Sanierungsstandards für kommu-

nale Gebäude, FB 5
c. 1 Personalstelle für die Entwicklung Lübecker Neubaustandards, FB 5
d. 1, 5 Personalstellen für PV Ausbau, u.a. auf kommunalen Gebäuden, FB 5
e. 1 Personalstelle für den Anschluss kommunaler Gebäude als Ankerkunden 

für die Fernwärme, FB 5
f. 7,5 Personalstellen für Planung, Verbesserung und Ausbau des Radverkehrs 

sowie Trennung von Rad- und Gehwegen, Ausweisung von Fahrradstraßen, 
FB 5

g. 0,5 Personalstellen um über klimafreundliche Mobilität zu informieren, FB 5
h. 2 Personalstellen in Vollzeit zur Verankerung von Klimaschutz in der kommu-

nalen Beschaffung und Vergabe, FB 1
i. 1 Personalstelle zur Verstärkung von Abfallvermeidung und –trennung
j. 1 Personalstelle zum Erhalt und Schutz von Bäumen in der Stadt, hier: Kon-

trollen zur Einhaltung von Pflanzvorgaben durchführen in FB 3
k. 2 Personalstellen in FB 5 Straßenbäume schützen und neu pflanzen
l. 0,5 Personalstelle für klimafreundliche Flächenbewirtschaftung (Aktionsplan 

Bienenschutz), in FB 3
m. 0,5 Personalstelle für die Verankerung klimaschutzorientierte Bodennutzung 

in Pachtverträgen, in FB 3
n. 1 Personalstelle EG 6 für die Vermarktung von Gartenerde als regionales Pro-

dukt, in FB 3
o. 1 Personalstelle für die Teilnahme städtischer Unternehmen und Einrichtun-

gen am Ökoprofit-Programm, FB 5
p. 0,5 Personalstellen für Kampagnen- und Öffentlichkeitsarbeit in FB 
q. 0,5 Personalstellen für den Aufbau eines Klimaschutz-Netzwerks
r. 1 Personalstelle für Beratung von Unternehmen, KWL 
s. 1 Personalstelle Klimaschutzmanager:innen für bestehende Gewerbegebiete 

bei der KWL etablieren
t. 1 Personalstelle um Genehmigungsprozesse bürgerfreundlich zu gestalten 

und Bürger:innen direkt zu beraten
u. 0,25 Personalstellen zu Schaffung der Struktur und Erarbeitung der Satzung 

für die Gründung eines Lübecker Klimafonds, FB 3
v. 2 Personalstellen zur Verwaltung des Klimafonds, FB 3
w. 1 Personalstelle für Zero Waste, EBL

6.5  Es werden 2 Personalstellen in Vollzeit geschaffen, haushalterisch geordnet und 
intern sowie extern ausgeschrieben für die Annahme, Auswertung, Bearbeitung 
und Beantwortung von Anliegen, die über die App Anliegenmelder der Hansestadt 
Lübeck gemeldet werden, FB 1.

6.6 Es wird zusätzlich eine 0,75 Personalstelle für die Umsetzung der European 
Coalition of Cities against Racism (ECCAR) geschaffen und haushalterisch geord-
net.

6.7 Es wird 1 Personalstelle in Vollzeit für die Einstellung einer/eines Inklusionsbeauf-
tragten geschaffen, haushalterisch geordnet und ausgeschrieben.

6.8 Es wird 1 zusätzliche Personalstelle bei der Stabsstelle Ehrenamt geschaffen, 
haushalterisch geordnet und ausgeschrieben.

7. Die Hansestadt Lübeck verzichtet in 2024 auf die Ausschüttung durch die Grund-
stücksgesellschaft Trave mbH zugunsten energetischer Sanierungsarbeiten 
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und der Schaffung sozialen Wohnungsbaus. 

8. Mit dem Verein „Wahlverwandtschaften Alt & Jung Lübeck e.V.“ werden im Haus-
haltsjahr 2024 10.000 Euro für Personal- und Sachkosten zur Verfügung gestellt, mit 
der Perspektive, ab dem Haushalt 2025 einen Budgetvertrag zu schließen. 

9. Mit dem Verein Fairtrade Stadt Lübeck e.V. wird in 2024 ein Budgetvertrag über Per-
sonal- und Sachkosten geschlossen. Das Budget soll jährlich 30.000 Euro betragen 
und u.a. das Ziel verfolgen, Aktivitäten im Bereich Fairer Handel in der Fairtrade 
Stadt Lübeck zu unterstützen sowie zur Verwendung als Eigenmittel, wenn Förderan-
träge bei Dritten gestellt werden.

10. Das Budget für den Sprachmittler*innenpool „Komm Mit“ wird verdoppelt. 

11. Der Integrationsfonds der Hansestadt Lübeck, Stabsstelle Integration in FB 2, wird 
verdoppelt.

12. Das Jugendnetzwerk lambda::nord e.V. erhält ab dem Haushaltsjahr 2024 jährlich zu-
sätzlich 42.185,46 €

13. Freien Trägern, die einen Budgetvertrag mit der Hansestadt Lübeck geschlossen ha-
ben, soll zukünftig bei Bedarf finanziell ermöglicht werden, Personalstellen bis zu 3 
Monate doppelt zu besetzen. Dies wird als notwendig erachtet, um dem Fachkräfte-
mangel frühzeitig entgegenwirken zu können, wenn bestehendes Personal z.B. auf 
Grund von Verrentung den Träger verlässt und Neueinstellungen inklusive Einarbei-
tung vorher erfolgen können.

14. Die Hansestadt Lübeck gewährt Menschen im Bezug von Grundsicherung und Bür-
gergeld einen Zuschuss von 20 Euro, um ein Deutschlandticket zu erwerben.

Begründung:

Zu:
1. Zur Steigerung der Einnahmen werden folgende Maßnahmen beschlossen:

a. Die Parkgebühren auf städtischen Flächen werden um 20 % erhöht.
Während die Buspreise laufend erhöht werden (kürzlich von 2,80 auf 3,00 Euro in 
Preisstufe 2), ändern sich die Parkgebühren auf städtischen Flächen seit Jahren 
nicht, obgleich die Unterhaltungs- und Baukosten erheblich gestiegen sind. Ein Auto 
kann für 6 Euro 24 Stunden auf städtischen Flächen geparkt werden. Eine Tageskar-
te für den Stadtverkehr kostet dagegen 8,70 Euro in Preisstufe 2. Um die Mobilitäts-
wende zu beschleunigen braucht es „push & pull“ Maßnahmen. Deshalb – und auch 
um die Haushaltseinnahmen zu steigern, wollen wir die Parkgebühren um 20 Prozent 
erhöhen. 

b. Eine mit Übernachtungen verbundene Bettensteuer /Kulturabgabe wird zum 
1.1.2024 in Lübeck eingeführt. Der Wegfall der Kurabgabe für den Kurbetrieb 
Travemünde wird durch die Einnahmen kompensiert.

Begründung: Die Verwaltung hatte im Jahr 2020 berechnet, dass eine Bettensteu-
er/Kulturabgabe in ganz Lübeck Mehreinnahmen bon bis zu 2,8 Mio Euro jährlich be-
deuten würde. Viele andere Städte, so z.B. Hamburg, Lüneburg, Wismar, Flensburg 
oder Bremen haben diese Gebühr eingeführt. So werden Tourist*innen und Ge-
schäftsreisende, die in Lübeck übernachten an sämtlichen kulturellen Angeboten, In-
frastruktur und touristischen Dienstleistungen beteiligt. Deshalb wollen wir die Einfüh-
rung einer solchen Gebühr in 2024 endlich umsetzen.
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2. Die Ausstattung des öffentlichen Raumes der Hansestadt Lübeck mit Abfallsammelbe-
hältern (VO/2023/12289) wird nicht innerhalb von drei Jahren umgesetzt. Die geplan-
ten jährlichen Kosten in Höhe von 658.100 EUR (über die Gesamtlaufzeit 1.974.300 
EUR) werden somit nicht im Haushaltsplan vorgesehen, bzw. erheblich reduziert. Es 
werden immer nur dort neue Abfallbehälter aufgestellt,
wo ein Behälter fehlt, ergänzt oder ersetzt werden muss.

Begründung: Einerseits sehen wir, dass es sinnvoll ist, ein einheitliches System 
einzuführen, um mittelfristig eine Umstrukturierung vorzunehmen. Jedoch sehen wir 
andere Themen mit erheblichem Vorrang gegenüber dem Konzept, einheitliche 
Müllbehälter einzuführen – insbesondere da an sehr vielen Stellen in 
unterschiedlichen Stadtteilen ganz neue Müllbehälter aufgehängt – und aufgestellt 
wurden. Deshalb wollen wir zwar das Konzept unterstützen, es jedoch auf einen 
längeren Zeitraum strecken als die vorgesehenen drei Jahre. Es sollen nur dort 
Müllbehälter aufgestellt werden, wo sie derzeit fehlen oder kaputt gehen. So kann 
Jahr um Jahr auf ein einheitliches System umgestellt werden, ohne dass es gleich 
knapp 2 Millionen Euro kostet.

3. Kinder und Jugendliche erhalten kostenfreien Eintritt in Museen und Theater bis 
zum Ende ihrer Ausbildung/ihres Studiums. Die haushalterische Ordnung ist 
herzustellen.

4. Kinder und Jugendliche mit Wohnsitz, Kita- oder Schulplatz in Lübeck können 
den ÖPNV bis zum Ende ihrer Ausbildung /ihres Studiums kostenfrei nutzen. 
Die haushalterische Ordnung ist herzustellen.

5. Kinder und Jugendliche mit Wohnsitz, Kita- oder Schulplatz in Lübeck erhalten 
in den Sommerferien bis zum Ende ihrer Schulausbildung in den Hallen- und 
Freibädern kostenfreien Eintritt. Die haushalterische Ordnung ist herzustellen.  

Begründung für 3., 4. und 5.: Mit diesen Anträgen legen wir unseren ersten 
Schwerpunkt fest. Wir wollen dazu beitragen, dass Kinder und Jugendliche – 
unabhängig von den finanziellen Möglichkeiten ihrer Eltern – teilhaben können an 
Mobilität und Bildung und zwar kostenfrei. Wer in den Sommerferien aus finanziellen 
Gründen nicht mit den Eltern in den Urlaub fahren kann, soll wenigstens freien Eintritt 
zu den Bademöglichkeiten erhalten.

6. Folgende Personalstellen werden geschaffen, haushalterisch geordnet und
intern sowie extern ausgeschrieben:
6.1 Zusätzlich 0,75 Stellenanteil für das Change-Management, FB 1
6.2 Zusätzlich 3 Personalstellen in Vollzeit für Schulsozialarbeit, FB 4
6.3 Zusätzlich 1 Personalstelle in Vollzeit für Kinder- und Jugendbeteiligung, FB 4

Begründung: 
Zu 6.1 Change-Management: die hierfür bisher vorgesehene 0,25 Personalstelle ist keines-
falls ausreichend für die Aufgaben.

Zu 6.2 Die Schulsozialarbeit wurde in den vergangenen Jahren in Lübeck ausgebaut. Der 
Bedarf ist jedoch bei weitem noch nicht gedeckt. Es ist immer noch so, dass Mitarbeitende 
an mehreren Schulen eingesetzt werden und sie dadurch nicht während der gesamten 
Schulzeit an fünf Tagen die Woche an einem Standort sein können. Da absehbar ist, dass 
auch die bereits im Haushalt eingeplanten Personalstellen nicht ausreichend sein werden, 
beantragen wir drei weitere. 

Zu 6.3 Demokratie muss erlernt werden. Hierzu braucht es regelmäßige Beteiligungsformate, 
wie es sie bereits in der Hansestadt Lübeck gibt. Um bei der Stadtplanung und -gestaltung 
Kinder und Jugendliche von vornherein angemessen zu beteiligen und dies nicht nur, wenn 
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es aufgrund von Paragrafen vorgeschrieben ist, braucht es eine weitere Personalstelle im FB 
4.

6.4 Für die Umsetzung des MAKS
Begründung:
Der Fachbereich 5, hier die Klimaleitstelle hat mit dem Masterplan Klimaschutz ein gutes und 
fachbereichsübergreifendes Handlungskonzept vorgelegt, worin beschrieben wird, was alles 
zu tun ist, damit die Hansestadt Lübeck das Klimaziel in der vorgegebenen Zeit erreichen 
kann, bzw. wir unseren Beitrag dazu leisten, damit die Erderwärmung gegrenzt wird. 

Gleichzeitig wird darin beschrieben, welche personellen Kapazitäten es für die Maßnahmen 
und Aktionen braucht, um zum Beispiel Geh- und Radwege zu sanieren und neu zu planen, 
Fahrradstraßen auszuweisen, kommunale Gebäudedächer mit Photovoltaik auszustatten, 
Straßenbäume zu schützen und neu zu pflanzen, ein  Energiemanagement einzuführen (üb-
rigens hat die GAL bereits vor 5 Jahren eine Personalstelle für das Energiemanagement be-
antragt – wir könnten hier schon viel weiter sein) oder für die Einrichtung und Verwaltung ei-
nes Klimafonds der Hansestadt Lübeck.
Wir fordern alle Fraktionen auf, dem Vorschlag der Fachleute in der Klimaleitstelle zu folgen, 
den Masterplan Klimaschutz und folgerichtig auch die Personalstellen zu beschließen, die für 
eine Umsetzung des Masterplans Klimaschutz notwendig sind.

6.5 Es werden 2 Personalstellen in Vollzeit geschaffen, haushalterisch geordnet und 
intern sowie extern ausgeschrieben für die Annahme, Auswertung, Bearbeitung und 
Beantwortung von Anliegen, die über die App Anliegenmelder der Hansestadt Lübeck 
gemeldet werden, FB 1.
Begründung:
Lübeck wird eine App einführen, mit der Bewohner*innen und Gäste der Hansestadt Lübeck 
Anliegen und Mängel melden können. Damit übernehmen Bürger*innen eine Aufgabe, die 
Verwaltung und Politik dabei hilft, schneller auf mögliche Missstände zu reagieren und diese 
zu beseitigen. Hierbei ist klar, dass es Personal geben muss, das dafür zuständig ist, diese 
Anliegen zu sichten und weiterzuleiten sowie den Bürger*innen Rückmeldung zu geben, wie 
mit ihrem Anliegen umgegangen wird. Deshalb beantragen wir zwei Personalstellen in Voll-
zeit.

6.6 Es wird zusätzlich eine 0,75 Personalstelle für die Umsetzung der European
Coalition of Cities against Racism (ECCAR) geschaffen und haushalterisch geordnet.
Begründung: 
Bisher ist eine 0,25 Personalstelle für das Thema Rassismus und dem Beitritt in das Städte-
bündnis ECCAR zuständig. Um diese Städtemitgliedschaft im Bündnis der Europäischen 
Städte gegen Rassismus für Lübeck konstruktiv zu nutzen und mit Leben zu füllen, um er-
starkendem Rassismus, Antisemitismus und Muslimfeindlichkeit aufklärend, beratend und 
solidarisch entgegenzutreten, braucht es insgesamt mindestens eine volle Personalstelle. 
Deshalb beantragen wir ergänzend eine 0,75 Personalstelle. 

6.7 Es wird 1 Personalstelle in Vollzeit für die Einstellung einer/eines Inklusionsbeauf-
tragten geschaffen, haushalterisch geordnet und ausgeschrieben. 
Begründung:
In Lübeck gibt es fachbereichsübergreifend niemanden der oder die für das Thema Inklusion 
zuständig ist. In Anbetracht der Tatsache, dass wir hier erheblichen Nachholbedarf auf vielen 
Ebenen haben, beantragen wir die Personalstelle einer Inklusionsbeauftragten.

6.8 Es wird 1 zusätzliche Personalstelle bei der Stabsstelle Ehrenamt geschaffen, 
haushalterisch geordnet und ausgeschrieben.
Begründung:
Sehr viele Menschen sind in der Hansestadt Lübeck ehrenamtlich engagiert. Davon lebt un-
sere Demokratie und es profitiert unsere gesamte Gesellschaft. Ehrenamt braucht aber auch 
Unterstützung. Damit ehrenamtlich engagierte Menschen weiterhin entlastet werden können, 
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wo es um Koordinierung, Vernetzung, Beratung und vieles andere geht, braucht es eine wei-
tere Personalstelle, angesiedelt bei der Stabsstelle Ehrenamt. 

7. Die Hansestadt Lübeck verzichtet in 2024 auf die Ausschüttung durch die
Grundstücksgesellschaft Trave mbH zugunsten energetischer Sanierungsarbeiten 
und der Schaffung sozialen Wohnungsbaus.
Begründung:
Wir wollen, dass die Trave weiterhin die nötigen Mittel für energetische Sanierungen und für 
die Schaffung sozialen Wohnungsbaus zur Verfügung hat. Deshalb wollen wir auf die Aus-
schüttung verzichten.

8. Mit dem Verein „Wahlverwandtschaften Alt & Jung Lübeck e.V.“ werden im Haus-
haltsjahr 2024 10.000 Euro für Personal- und Sachkosten zur Verfügung gestellt, mit 
der Perspektive, ab dem Haushalt 2025 einen Budgetvertrag zu schließen. 
Begründung:
Der Verein hat sich zur Aufgabe gemacht, Brücken zwischen den Generationen zu bauen. 
Ältere und Familien mit kleinen Kindern helfen sich gegenseitig – individuell und persönlich. 
Bisher hat der Verein eine jährliche Förderung der Dräger-Stiftung erhalten. Da diese Förde-
rung nun nicht weiter fortgeführt werden kann, braucht es eine andere finanzierung. Wir hal-
ten das Engagement dieses Vereins für so wertvoll, dass wir es weiterhin mit einem Budget-
vertrag erhalten möchten.

9. Mit dem Verein Fairtrade Stadt Lübeck e.V. wird in 2024 ein Budgetvertrag über Per-
sonal- und Sachkosten geschlossen. Das Budget soll jährlich 30.000 Euro betragen 
und u.a. das Ziel verfolgen, Aktivitäten im Bereich Fairer Handel in der Fairtrade Stadt 
Lübeck zu unterstützen sowie zur Verwendung als Eigenmittel, wenn Förderanträge 
bei Dritten gestellt werden.
Begründung:
Durch das Engagement einzelner, ehrenamtlich Tätigen konnte 2011 erreicht werden, dass 
Lübeck als Fairtrade Stadt ausgezeichnet wurde und seither diesen Titel tragen darf. Eben 
diese ehrenamtlich Tätigen haben im Jahr 2016 den gemeinnützigen Verein Fairtrade Stadt 
Lübeck gegründet, und können somit Fördermittel beantragen. Das vielfältige ehrenamtliche 
Engagement für Fairen Handel und globale Gerechtigkeit zeigt sich in der geleisteten Bil-
dungsarbeit, zahlreichen eigenen Veranstaltungen, Beteiligungen an z.B. Klimaaktionstagen 
mit Workshops für Schüler*innen, Kooperationen mit der VHS und Museen der Hansestadt 
Lübeck, mit LTM oder zum Beispiel auch durch die Herausgabe eines Fairtrade Stadtplans 
für Lübeck, der Bewohner*innen und Besucher*innen auf Papier und digital zur Verfügung 
gestellt wird. Bisher werden Förderanträge für Projekte wie z.B. die Erstellung einer Fairen 
Stadtrallye für Lübeck in ehrenamtlicher Arbeit gestellt. Auch die Öffentlichkeits- und Bil-
dungsarbeit geschieht im Ehrenamt. Hierbei stoßen die Mitglieder immer wieder sowohl zeit-
lich als auch finanziell an Grenzen. Denn für Förderanträge muss in der Regel ein Eigenan-
teil von 25 Prozent geleistet werden. Die Einnahmen durch Mitgliedsbeiträge sind begrenzt, 
während die Aufgaben und das Interesse sowie Nachfragen an den Themen Fairer Handel, 
Nachhaltigkeit und globale Gerechtigkeit stetig wachsen – was sehr erfreulich ist. Deshalb 
beantragen wir, dass die Stadt Lübeck einen Budgetvertrag mit dem Verein Fairtrade Stadt 
Lübeck e.V. schließt, der ein Budget von 30.000 Euro vorsieht.

10. Das Budget für den Sprachmittler*innenpool „Komm Mit“ wird verdoppelt.
11. Der Integrationsfonds der Hansestadt Lübeck, Stabsstelle Integration in FB2, wird 
verdoppelt.
Begründung: 
Die Zunahme der Anzahl von Menschen, die nach Lübeck fliehen oder migrieren erfordert 
auch, dass die Sprachverständigung und das Engagement für Integration mehr gefördert 
wird. Deshalb beantragen wir jeweils eine Verdoppelung der bisherigen Mittel.

12. Das Jugendnetzwerk lambda::nord e.V. erhält ab dem Haushaltsjahr 2024 jährlich 
zusätzlich 42.185,46 €
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13. Freien Trägern, die einen Budgetvertrag mit der Hansestadt Lübeck geschlossen 
haben, soll zukünftig bei Bedarf finanziell ermöglicht werden, Personalstellen bis zu 3
Monate doppelt zu besetzen. Dies wird als notwendig erachtet, um dem Fachkräfte-
mangel frühzeitig entgegenwirken zu können, wenn bestehendes Personal z.B. auf 
Grund von Verrentung den Träger verlässt und Neueinstellungen inklusive Einarbei-
tung vorher erfolgen können.
Begründung:
Bisher kann eine Neueinstellung erst erfolgen, wenn die Person, die die Stelle bisher besetzt 
hat, nicht mehr im Dienst ist. Dadurch wird der Fachkräftemangel noch verstärkt. Damit es 
zukünftig flexibler möglich ist, Personal zu gewinnen, einzustellen und auch einzuarbeiten, 
soll freien Trägern, die einen Budgetvertrag mit der Stadt Lübeck haben, bei Bedarf die dop-
pelte Besetzung von Personalstellen bis zu 3 Monate finanziert werden.
 

Anlagen:

                Vorsitzende/r
der Fraktion LINKE + GAL
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